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Freisprüche im Macken-
rode-Prozeß

Am 7. Mai 1998 sprach das Landge-
richt Göttingen im Prozeß gegen fünf
AntifaschistInnen, die wegen schwe-

ren Landfriedens-
bruchs und schwerer

Körperverletzung so-
wie in jeweils einem
Fall wegen versuch-

tem Totschlag bzw.
versuchter Brandstif-
tung angeklagt waren,

alle Angeklagten frei. Ihnen wurde
vorgeworfen, am 26. Oktober 1991 in
Mackenrode bei Göttingen während
einer Aktion gegen ein Neonazi-Tref-
fen im Haus des damaligen FAP-

| Funktionärs Karl Polacek vier Neo-

nazis schwer und wei-
tere leicht verletzt

zu haben.
Die ca. 50

Antifaschis-

tInnen wur-

den damals von den
aus dem Hausstür-

menden Nazis angegriffen, so daß es zu
einer ca. zwanzig minütigen gewalttä-
tigen Auseinandersetzung kam.
Die Anklagestützte sich aussschließ-

lich auf die Aussage vondrei einschlä-

gig vorbestraften Neonazis, die zu-
nächst elf Personen anhand von Licht-
bildmappenidentifizierten, die das Lan-
deskriminalamt (LKA) von Personen

erstellt hat, die der Göttinger „Autono-

men-Szene“ zugerechnet werden. Nach

diversen Vernehmungen blieben nur
die fünf Angeklagten übrig, die von
den Zeugentrotz Vermummung zwei-
felsfrei erkannt wordensein sollen. Vor

Gericht widersprachensich die Zeugen
erheblich. Spätestens nachdem der

Hauptangeklagte ein Alibi präsentierte,
brach die Konstruktion der Staatsan-

waltschaft zusammen, so daß das Ge-
richt freisprechen mußte. Gegen die
Neonazis wird jetzt wegen Falschaus-
sage ermittelt.

Staatsanwaltschaft und Polizei stan-
den unter einem erheblichen Erfolgs-

druck, um den immensen Ermittlungs-
aufwand zu rechtfertigen, mit dem die

linke Szene Göttingens bis heute kon-
frontiert ist. Das LKA ermittelte nach
den $$ 129, 129 a StGB (Bildungeiner

kriminellen bzw. terroristischen Verei-
nigung). Es kam zu Post- und Telefon-

überwachung, zum Einsatz von Video
und Richtmikrofonen und zur Überwa-
chung von MitbewohnerlInnen, Freun-

dInnen und NachbarInnen der Ver-

dächtigten. Einem Teil der Angeklag-

ten sind seit Jahren wiederholt militan-
te Antifa-Aktionen unterstellt worden.
Diese Verfahren, die auf belastenden
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Aussagen von Neonazis beruhten, die

von der Polizei Fotos der Angeklagten
vorgelegt bekamen, endeten aber sämt-

lich wie das jetzige Verfahren mit Frei-

sprüchen oder mit Einstellungen.
Quellen: göttinger Drucksache Nr. 306,

08.05.1998; junge Welt, Frankfurter Rund-

schau (FR), die tageszeitung (taz) & Görttin-

ger Tageblatt jeweils 08.05.1998; Informa-

tionen & Hintergründe zum Mackenrode-

Prozess, Flugblatt April 1998.

Staatsschutz durchsuchte
Wohnungen

Im Zusammenhang mit Strafverfahren
gegen 39 Personen ausderantifaschisti-

schen Szene Passaus kam es am

12.05.1998 bundesweit zu Wohnungs-
durchsuchungen. Da die PassauerAntifas
neben Aktionen gegen Parteitage der

Deutschen Volksunion und Rechtsradi-

kale auch in der „Antifaschistischen
Aktion / Bundesweite Organisation“mit-

gewirkt habensollen, ermittelt die Mün-

chener Staatsanwaltschaft neben der Vor-
bereitung und Durchführung von Straf-
taten auch wegen des Verdachts der

Bildung einer kriminellen Vereinigung
nach $ 129 StGB.
Quellen: tageszeitung v. 13.05.1998, 4, 22.

RAFaufgelöst -
Sondergesetze und
Sonderbehandlung bleiben

„Vor fast 28 Jahren am 14. Mai 1970

entstand in einer Befreiungsaktion die
RAF. Heute beenden wir dieses Projekt.
Die Stadtguerilla in Form der RAFist

nun Geschichte.“ Mit diesen unspekta-
kulären Worten gibt die Roten Armee
Fraktion (RAF) in einer achtseitigen

Erklärung nach 28 Jahrenihre Selbstauf-
lösung bekannt. Die Auflösungserklä-
rung wurde schonlan-

ge erwartet, seit

1993 gab es keine
Aktionen mehr.

Nach Terror-

anschlägen der
Gruppe um An-
dreas Baader,

Ulrike Mein-

hof, Gudrun
Ensslin und
anderen An-
fang der sieb-
ziger Jahre rea-

gierte der Staat

mit verschärften Repressionen. Eine in

späteren Jahren immer weiter perfektio-
nierte „Anti-Terror-Gesetzgebung“ nahm
ihren Lauf und eine in der Bundesrepu-
blik bis dahin nicht gekannte „Symphati-
santen“-Hetze setzte ein. Bundeskrimi-

  

   

 

  

 

nalamt, Verfassungsschutz und Bun-

desgrenzschutz wurden massiv auf-
gerüstet, der $ 129 a (Bildung einer

terroristischen Vereinigung) wurde ins
Strafgesetzbuch aufgenommen, Kon-
taktsperregesetz und Kronzeugen-

regelung trugen dazu bei, den Rechts-
staat und die Grundrechte auszuhöh-

len.

Nach der Auflösung der RAFstellt

sich die Frage nach der

Existenzberechtigung

der Anti-Terror-Gsetze

in verstärktem

Maße. Bun-
desregierung
und Behör-

den wollen die
lieb gewonnenen

Instrumente nicht missen und beschwö-

ren die Gefahren des internationalen

Terrorismus und der Bedrohung von
rechts herauf, um den hochgezüchteten

Repressionsapparat erhalten zu kön-
nen. Dabei ist die Rücknahme dieser

Regelungen mehrals überfällig.

Ebensowenig lassen die staatlichen

Stellen ein Einlenken bei der Behand-

lung der neun verbliebenen Gefange-

nen aus der RAF erkennen. Die Ge-
richte müssen nach 15 Jahren Haft

routinemäßig über eine mögliche vor-
zeitige Entlassung von zu lebenslanger

Freiheitsstrafe verurteilten Gefange-
nen entscheiden. Im März legte das

Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart die

Mindesthaftdauer für den mittlerweile

46jährigen Christian Klar auf 26 Jahre
fest. Ebenfalls wegen der „Schwere der

Schuld“ beschloß das OLG bereits
Ende Januar, daß die RAF-Gefangene
Sieglinde Hofmann mindestens 19 Jah-
re im Knast bleiben muß. Die
Bundesanwaltschaft hat beantragt, daß
Brigitte Mohnhaupt mindestens 24 Jah-
re in Haft bleiben soll, bevorsie bereit

sind, über eine Freilassung zu ver-
handeln. Ohnedie Feststellung der

besonderen Schwere der Schuld

wird die lebenslange Freiheits-
strafe regelmäßig nach 15 Jahren

zur Bewährung
ausgesetzt. Da-

rauf können

RAF-Gefan-
gene nicht hof-
fen wie zuletzt

auch die Verurtei-

lung des Ex-RAF-Mitglie-
des Birgit Hogefeld zu le-

benslanger Haft bei Fest-
stellung besonders schwerer

Schuld zeigte (FoR 1/1997, 30).

Quellen: taz, FR, junge Welt & Jungle World

jeweils 22.04.1998; Angehörigen Info Nr.

206, 17.04.1998, 3; 18. März: Tag der

politischen Gefangenen, Sonderzeitung der

Roten Hilfe, März 1998, 2.

   
  

 
 


